
859 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (230 der, Bei-I asterreic~s die AlbgeoI"dneten C zer n e t z, 
lagen): Internationaler Pakt über bürgerliche I Anneliese A:l h rech t, DDr. He seI e, 

.und politische Rechte samt Vorbehalten Rad i n ger u,nd Dr. Sc h r a n z, von der 

Das vorliegende Vertragswerk 'dient der völ
kerrechtlichen Sicherung der menschlichen 
Grundrechte und bringt im wesentlichen Grund

,sätze der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte vom 10. Dezember 1948 in rechtsverlbind
liehe Form. 

Der materieille Inhalt des Paktes über bürger
liche unid politische Rechte läßt s,ich nach den in 
der Präa,ul!bel zum Ausdruck ,gebr,achten Leit
sätzen im AnschLuß an das im Art. 1 niederge
legte Recht auf Selbstbestimmung im wesentli
chen nach fünf Gesichtspunkten g;liedern: 

1. Recht auf Gleichheit (Art. 2 Albs. 1, Art. 3, 
Art, 23 Abs. 4, Art. 26); 

2. Schutz des Lebens und der persönlichen Un
versehrtheit {Art. 6 und 7); 

3. Gewährleistung der persönlichen Sicherheit 
(Art. 9 bis 11, Art. 14 bis 16, Art. 24); 

4. Recht auf Freiheit und Entfaltung der Per
sönlichkeit (Art. 8, 12, 13, 17 bis 23 und 27); 

5. Recht auf Teilna,hme am öffentlichen Leben 
(Art. 25). 

Der gegenständliche Pakt wurde am 16. De
zember 1966 von ider Generalversammlung der 
Verlein ten Na rionen beschlossen und am 19. De
zember 1966 zur Unterzeichnung aufgelegt. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die Regie
rungsvorla,ge erstmals am 19. Oktober 1976 in 
Verhandlung gezogen. An der Debatte beteilig
ten sich ,außer dem Herichterstatter die Abge
ordneten .Dr. F i e die I' und Dr. E r m ,a co I' a 
sowie Ider Bun'desminister, :fü~ AuswärtiJge Ange
legenhe:iten Dr. Pa h r. Soclann wählte der 
Außenpolitische Ausschuß einen Unterausschuß 
zur eingehenden Debatte verfassungsrechdicher 
Eragen, 'dem von der Soz.ialistischcn Partei 

Osterreichischen Volkspartei d~e Abgeordneten 
Dr. Bauer, Dr. Ermacora, Dr. F.j,edler 
und Dr. Kar ase k und von der Ereiheitlichen 
Partei österreichs Ider A:bg,eordnete Dok
tor S er .i n z i .angehörten. Anstelle Ides später 
ausgeschiedenen .A!bgeordneten o.r. B 'a u e r 
nahm an weiteren Sitzungen des Unter ausschusses 
Albgeol1dneter Dr. E t tm a y erteil. 

Der Unterausschuß, der sich am 19. Okto
ber 1976 konstituierte, hat die Vorlage in seinen 
Sitzulligen am 16. Nov·ember 1976, 23. Fe
ber 1977, 14. Juni 1977, 19. Jänner 1978 unld 
13. April 1978 unter Beiziehungeiner Reihe von 
Sachverständigen eingehend beraten. 

In Idem vom Außenpolitischen Ausschuß zur 
V:orberatung des gegenständlichen Staats,vertra
ges eingesetzten Untenausschuß konnte kein ,Ein
vernehmen erzielt wet1den, diesen Pakt zur 
Gänze als v,erfassungsändernden bzw. verfas
sungsergänzenden Staatsvertrag gemäß A:rt. 50 
Abs. 3 B-VGzu genehmigen. Die Rerg>ierungsvor
.lage hatte die Auffassung vertreten, daß der vor
liegen'de Pakt als verftassungsergänzemler Staats
vertrag (Art. 50 Albs. 3 B-VG) anZJusehen sei. 

Im Zt1ige der Beratungen des Unteraus'schusses 
wurde auch die Fra.ge aufgeworfen, ob dies,er 
Pakt als verfassungsändernder bzw. verfassllngs
ergänzender Staatsvertrag gemäß Art. 50 
Abs. 3 B-VG genehm~gt werden müsse. 

Der Unterausschruß gehngte jedoch nach ein
gehenider Prüfung (fi.eser Frag,e zur Auffassung, 
daß durch ,den gegenständlichen Pakt Verfas
srungsrecht nicht geändert wird nn1d daß weiters 
,dieser Pakt keine Bestimmungen enthält, die 
nach einer ausdrücklichen Bestimmung des Bun
desverfassun,gsrechtes als V:edassungsgese& be
schlossen we.rden müßten und daher als verfas
sungsergänzend anzusehen wären. 
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Am 18. April 1978 hat der Außenpolitische 
Ausschuß die &egierungsvorlage neuerlich in Ver
handlung gezogen und den iBericht des Unter
ausschusses ,entgegengenommen. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat darüber 
hinaus auch keinen Anlaß gesehen, von Ider Mög
lichkeit Gebrauch 'zu machen, diesen Staats ver
,trag aus anderen Gründen im Vepfassungsrang 
·zu (genehmigen. 

Unbeschadet dessen war der Ausschuß der 
Auiffassung, daß die österreichische Rechtsord
nung ,den B.esoimmungen Ides Paktes insoweit an
gepaßt wepden muß, alls sie ihnen noch nicht 
entspricht. . 

Der Außenpolitische Ausschuß hat ·daher nach 
'einer Debatte, an ,der sich die Abgeordneten 
Dr. Fie:dler, Dr. ,Ermacora, Peter, 
C zer n e t z, Lu P t 0 w i t s, Dr. B 1 e n: kund 
Ra cl i n ger heteil1gten, mit StimmeneinheHig
keit beschlossen, dem Nationalrat die Genehmi
gung !cl'es Abschlusses ldieses Staatsvertrages zu 
empf~hlen. 

Femer beschloß <der Außenpolitische Ausschuß, 
dem Nationailratzu empfehlen, daß dieser 
Staat,svertrag durch Erlassung von Gesetzen im 
Sinne des Art. 50 Ab!>. 2 B-VG zu erfüllen ist. 

Im einzelnen wind IZU ·dem im Art. 14 Ahs. 3 
lit. 'd ,des Plaktes gewährleisteten Recht jedes 
"wegen einer strafharen Handlun,g Angeklag
ten, ... bei der Verhandlung anwesend zu s,ein", 
vom A:ussch·uß festgestellt: 

In Ausnahmsfällen kann ,sich für ein St,rafge
richt die Notwendigkeit ergeben, eine Haupt
venhaJn'dlung teilweise in Abwesenheit 'des Ange
klagten durchzuführen, insbesondere falls un
tragbare Störungen des Verhandlungsahlaufes auf 
anidere Weise nicht hintangehal.ten werden könn
ten (vgI.§ 234 StPO). Ein solches Erfordernis im 
Zusammenhang mit Ider Handhabung der soge
nannten S.itzungspolizei könnte etwa auch bei 
einem geistig albnormen Rechtsbrecher (im Sinne 

Radinger 

Berich terstatter 

des § 21 StGB) bestehen. Für Fälle dieser 
Art bzw. zugunsten der Aufrechterhaltung straf
verhhr,ensrechtlicher Bestimmungen, welche dem 
Gericht grundsätzlich soldJ.e Befugnisse ,einräu
men, erscheint .i,nsbesondere durch den in ,der 
Regierungsvorlage vorgeschla,genen Vorbehalt 
zum Abs. 3 lit. d. vorgesor.gt. 

Soweit rdarüber hinaus im sogenannten Unter
bringungsverfahren nach den§§ 429 ff. StPO 
gegen Person.en, die vor,aussichtlich mangels Zu
rechnungsrfähigkeit nicht bestraft, jedoch nach 
§ 21 Abs. 1 StGB .in eine Anstalt für geistig ab
norme Rech·tsbr,echer eingewiesen werden kön
nen, Verhandlungen ,in Abwesenheit des Betrof
fenen lzulässig sind (§ 430 Abs. 5 StPO), handelt 
es sich 'um eine nur f.ür ExtremfäHe gedachte Be
stimmung. Sie ist deshalb mit dem Pakt verein
bar, weil.das Unterbringungsverfahren zwar vom 
Strafgel'icht und nach Iden Grundsätz,en des Straf
verfahrens geführt wird, dennoch ,aber nicht als 
(repressives) Verfahren über eine "strafrechtliche. 
Anklage" im Sinne des Aibs. 3 der vorliegenden 
BestiJmmung anzusehen ist, sonldern als präven
tives Verb,hren ,zur Hinuanh:lltung schwerer Ge
fahren. Der Aiusschuß schließt s,ich Idendiesbe
züglichen Oberlegungender Regierun:gsvorlage 
(S. 42 der Er!.) ausdrücklich an. 

Zum Berichterstatter für den Nationalrat 
wur'de ,Jer Abgeordnete R a 'd i n ger gewählt. 

Als Ergebnis seiner BeI1atun.g stellt Ider Außen
politische Ausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

1. Der .Albschluß 'des Staatsvertrages: Interna
t:ionaler Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte samt Vortbehalten (230 der Beilagen) 
wird veI'fassungsmäßig genehm~gt. 

2. Dieser Staatsvertra.g ist ,im Sinne des Art. 50 
.Albs. 2 B-VG ·durch Erl.assung von Gesetzen zu 
erfüllen. 

Wien, 1978 04 18 

Czernetz 

Obmann 
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